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Landratsamt 
 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises 

Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2023 
 

I. 
Aufgrund der Artikel 16, 17, 30 und 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 
826), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674), erlässt der Landkreis folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 
im Verwaltungshaushalt  
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 146.672.200 € 
und im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 43.457.000 € 

ab. 
 

2. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt; er schließt 
 

im Erfolgsplan  
 in den Erträgen mit 13.518.100 € 

 in den Aufwendungen mit 11.603.000 € 
und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 860.000 € 

      ab. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 20.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für 
das Haushaltsjahr 2023 auf 85.361.000 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen: 
 

        1.  Steuerkraftzahlen  

 a) der Grundsteuer A 1.332.949 € 

 b) der Grundsteuer B 13.387.369 € 

 c) der Gewerbesteuer  69.282.936 € 

 c) der Einkommensteuerbeteiligung 88.898.449 € 

 d) der Umsatzsteuerbeteiligung 10.052.645 € 

  182.954.348 € 

       2. 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen   

 der kreisangehörigen Gemeinden im  

 Haushaltsjahr 2022 6.736.739 € 

  189.691.087 € 

   
Nach Artikel 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf 45,0 v.H. festgesetzt. 
 

§ 5 
1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000 € festgesetzt. 
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2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für den Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft auf 1.500.000 € festgesetzt. 

  
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gem. Art. 59 Abs. 3 LKrO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Hauptplatz 22, Zimmer-Nr. C209 (Kreiskämmerei), während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm,  31.05.2023 
 
Albert Gürtner  
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm nach § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Der Freistaat Bayern beabsichtigt an der Ilm bei Jetzendorf (Fl. km 70,8) zur Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit den Umbau 
eines betonierten Sohlabsturzes in ein Raugerinne in Riegelbauweise. 

Im Wasserrechtsverfahren ist im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung zu prüfen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§§ 5 Abs. 1 und 7 Abs. 2 des UVPG i.V.m. Nr. 13.8.2 Spalte 2 der Anlage 1 zu diesem Gesetz). 

Die Vorprüfung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm hat ergeben, dass das genannte Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
Es liegen besondere örtlichen Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor (§ 9 Abs. 4 
UVPG; §7 Abs. 2 Satz 3 UVPG und Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG). Es sind keine besonderen örtlichen Gegebenheiten betroffen. Unter Be-
rücksichtigung der genannten Kriterien ergibt die überschlägige Prüfung, dass in Anbetracht der Bestandssituation und der Zielsetzung des Vor-
habens keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch die Maßnahmen zu erwarten sind.  

Nachfolgend die wesentlichen Gründe für diese Feststellung: 

1. Merkmale des Vorhabens: 
Der Freistaat Bayern plant den betonierten Sohlabsturz bei Fl.km 70,8 in ganzer Breite, einschließlich der seitlichen Betonmauern, abzutragen 
und nach oberstrom in ein Raugerinne in Riegelbauweise umzubauen. Das Raugerinne hat eine Länge von ca. 100 m und weist bei einer zu 
überwindenden Höhe von ca. 0,8 m ein Gefälle von ca. 0,8 % (I = 1:125) auf. Der zu überwindende Höhenunterschied wird über mehrere Stein-
riegel aus großen Wasserbausteinen (100/120) abgebaut. Die Ufer des Raugerinnes werden bis zur Böschungsschulter mit Wasserbausteinen 
(20/60 cm) gesichert. 
  
2. Standort und Wertung der Umweltauswirkungen 

Es liegen keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor (§ 9 
Abs. 4 UVPG; §7 Abs. 2 Satz 3 UVPG und Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG). Die überschlägige Prüfung kann daher nach der ersten Stufe mit 
dem Ergebnis abgeschlossen werden, dass das o.g. Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 

 
Diese Feststellung schließt nicht die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens ein und ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 
UVPG).  

Nähere Informationen können nach den Vorschriften des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) beim Landratsamt Pfaffenhofen 
a.d.Ilm, Sachgebiet 42 - Wasserrecht, Zi. A 124, Hauptplatz 22, 85290 Pfaffenhofen während der Öffnungszeiten eingeholt werden. 

Diese Bekanntmachung finden Sie aufgrund Art. 27a Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 5 Abs. 2 UVPG auch auf unserer 
Homepage unter https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/oeffentliche-bekanntmachungen/ 
 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 31.05.2023                                                                                                                                       42/641-1/20230153 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
 
 
Aufgebot von Sparurkunden; 
Nachstehende Sparurkunde der Sparkasse Pfaffenhofen a.d.Ilm ist als verloren gemeldet: 
 

Sparkassenbuch Nr. 4155101753 
 
Auf Antrag wird der derzeitige Urkundeninhaber aufgefordert, die Sparurkunde innerhalb einer Frist von drei Monaten bei dem Vorstrand der 
Sparkasse Pfaffenhofen a.d.Ilm unter Geltendmachung eventueller Ansprüche einzureichen, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos er-
klärt. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 10.05.2023 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
-Der Vorstand- 

 
Timo Müller  Ingrid Stocker 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 05.06.2023  


